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Außerdem kommen auch S treikpulsche vor. Ju n g e  V er
trauensm änner wollen sich die Sporen verdienen. Manchmal 
wird die K asse m itgerissen, dam it die Zahlstelle n icht auffliegt.

An sich is t  der S treik  legitim  und gesetzlich anerkannt, und 
nur die Fortse tzung  der alltäglichen In teressenauseinandersetzung 
zwischen A rbeitgebern und A rbeitern  m it veränderten M itteln.

Waffen gleicher A rt  verwenden übrigens auch U nternehm er, 
gegen Abnehmer und L ieferanten worden Kartellkäm pfe geführt.

Auch Streiks, die n icht auf das Konto von Gewerkschaften 
zu setzen sind, h a t es s te ts  gegeben. Im M ittelalter traten  sie 
schon im 13. Jah rh u n d ert auf und erreichten im 14. und 
15. Jah rh u nd ert einen H öhepunkt. In  China, in Südam erika, 
in Mexiko wird gestreik t, wo keine Organisationen der A rbeiter 
bestehen; — Schauspieler, L ehrer in F rankreich  und in Belgien, 
Studenten  in Pe tersburg , selbst Rechtsanw älte und R ichter 
streiken, vor allem die A erzte haben 500 scharf organisierte 
S treiks durchgeführt. Ein V iertel bis ein Fünftel aller A rbeiter
streiks w ird vo,n U norganisierten geführt, allein im letzten 
Jah rzehn t fanden in D eutschland 5000 Streiks U norganisierter 
m it einer Viortelm illion Beteiligung s ta tt.

E in w eiterer Beweis dafür, daß die Gewerkschaften das 
Streiken n icht sinnlos begünstigen, lieg t darin, daß die S treiks 
n icht en tfernt so gewachsen sind, wie die M acht der Gewerk
schaften. Im letzten Jah rzeh n t sind die S treiks der Zahl nach 
um 7 0 % , dem Umfange nach um 60 %  gewachsen, die Kopfzahl 
der Gewerkschaftler aber um 230 % • Zu gleicher Zeit h a t sich 
die Zahl der A ussperrungen vorsieben facht, während die Organi
sation der A rbeitgeber sich verdreifacht hat.

Die Rede von der überm äßigen S treikw ut der Gewerkschaften 
is t also eine M ärchenerzählung, das beweist auch das W achsen 
der „trockenen Lohnbew egungen“.

Bew illigt der A rbeitgeber bei der diplomatischen V orverhand
lung ganz oder teilweise die Forderungen, so h a t eine „trockene“ 
Lohnbewegung stattgefunden. Ganz erfolglose Bewegungen, ohne 
nachfolgenden Streik, werden in der S ta tis tik  n icht gebucht.

Die am tliche S tre ik sta tis tik  liegt im argen, sie s tü tz t sich im 
wesentlichen auf Angaben der Schutzleute, und es muß wohl be
zweifelt werden,.ob diesebefähigt sind, w irtschaftlicheBewegungen 
rich tig  zu erfassen. Die Angaben der Gewerkschaftspresse sind 
sachverständiger, sorgfältiger und umfassender, allerdings auch 
nicht vollständig und bei der Erfolgsbeurteilung einseitig.

D er Streik  kann für Angriffs- oder für Abwehrzwecke ge
führt werden. Entw eder handelt es sich um Herbeiführung 
kürzerer A rbeitszeit, von Lohnsteigerungen, um Beseitigung 
mißliebiger Personen oder um die U m kehrung hiervon.

A ngriffsstreiks kom m en'in  der Regel bei guter, Abwehr
stre iks bei schlechter K onjunktur vor. J e tz t  aber treten  auch 
A bw ehrstreiks bei gu ter K onjunktur auf, ein Zeichen dafür, daß 
die A rbeitgeber erstarken.

F rüher w ar die „Sperre“ dort üblich, wo ein Streik wenig 
A ussicht auf Erfolg hatto. D er Zuzug neuer Arbeiter sollte 
abgeschnitten werden, um allmählich ein „Stadium  der B lu t
leere“ herbeizu führen.

A ls S treikspozialitäten können der Teil-, der Gruppen-, der 
Gesamt- und der G eneralstreik unterschieden werden. Der 
Gruppenstreik is t  der häufigste. Ein G esam tstreik soll sich 
auf eine ganze Industrie  erstrecken, der G eneralstreik soll mög
lichst viele Industrien  erfassen. Sehr in teressan t is t  der Teil
streik . E r  wird gegen die Riesenbetriebe m it Monopolstellung 
und patriarchalischem  Z ug in der A rbeiterfürsorge angewendet. 
Diese Großbetriebe bieten mannigfache W ohlfahrtseinrichtungen, 
werkwohnungen, Zuschußkassen, Alterspflege und dergleichen, 
lassen dagegen sich die F ernhaltung  der freien oder roten Ge
werkschaften, insbesondere auch durch G ründung von „gelben“ 
Gewerkschaften angelegen sein, welche beispielsweise U ntor
stützungskassen u n ter B otm äßigkeit der U nternehm er veranstalten . 
Infolgedessen haben die Gewerkschaften hier einen harten Stand. 
D er Vorstoß erfolgt an bestim m ter, em pfindlichster Stelle, das 
Kesselhaus wird stillgelegt, oder die E lektriker oder Spozial- 
arbeiter irgendeiner A rt tre ten  in den A usstand.

Von der Sabotage, die in Frankreich viel Unheil anrichtet, 
haben sieh die deutschen Gewerkschaften freigehalten. Auch 
in Frankreich komm t sie nu r auf, weil die A rbeiter keine w irk
samen M ittel für den Lohnkam pf besitzen.

E in Sym pathiestreik en tsteh t, wenn eine A rbeiterschaft es 
ablchnt, S treikarbeit für eine andere Firm a fertigzustellen.

Eine andere Form des w irtschaftlichen Kampfes is t  der 
Boykott, angew andt als M enschenverruf oder als W arenverruf. 
L etztere  A rt is t  besonders üblich in der N ahrungsm ittelindustrie. 
Die A ngestellten sind zu schlecht organisiert, um durch einen 
S treik  etw as erreichen zu können, sie rufen die Hilfe der O r
ganisierten an. Auch unm ittelbar an das kaufende Publikum 
wenden sie sich m it der B itte, „Dichtbewilligte“ B etriebe zu 
meiden. Das Publikum  hilft derartigen Bestrebungen häufig zum 
Siege. (Der Käuferbund, m it Exzellenzen an der Spitze, küm m ert 
sich um die Produktionsbedingungen und s te llt eine „weiße L is te “ 
der in dieser H insicht zu empfehlenden Geschäfte auf.)

In  A m erika sind besondere M arken eingeführt, die nur 
solchen W aren angeheftet werden dürfen, die un ter günstigen 
Bedingungen erzeugt sind. Es g ib t einen Stempel des Buch
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druckerverbandes, eine Marke der Hutm achereien und anderer 
M assenartikel. Daß die Geschäfte diese Marken zulasson, zeugt 
von deren Einfluß auf das kaufende Publikum.

Die V errufserklärung gegen Personen is t  seitens der A r
beiter nur gegen ihre Kameraden ausgebildet, insbesondere 
gegen Streikbrecher. Dieser Waffe bedienen sich aber die 
A rbeitgeber in  schärfstem  Maße gegen die A rbeiter, um Schreier, 
Trunkenbolde und A gitatoren, manchmal auch O rganisierte über
haupt, fernzuhalten. Es wurde gesetzlich untersagt, in D ienst
bücher ungünstige Zeugnisse einzuschreiben; sofort führten die 
A rbeitgeber besondere Entlassungsscheine ein, die sie jedem ver
sagten, der sich mißliebig gem acht hatte . J e tz t  genügte es für 
ihre Zwecke, die Vorlegung eines regelrechten E ntlassungs
scheins vor der N eueinstellung zu fordern. Außerdem werden 
die Namen Mißliebiger m itgeteilt. F rüher wurden die „schwarzen 
L is ten “ heimlich m itgeteilt, je tz t  werden sie in der A rbeitgeber
verbandspresse abgedruckt. Auch findet gelegentlich von Streiks 
der V erruf säm tlicher aus der Streikgegend fortziehenden A rbeiter 
s ta tt . Die Nachweise der A rbeitgeber für die A rbeitsverm ittlung 
sind ein ernstes Kampfmittel. Denn die A ussperrung nebst 
Erschw erung des Unterkommens an anderor Stelle wird dadurch 
erm öglicht. D er Zechonverband wollte einzelne bis zu sechs 
Monaten aussperren. D a zog die Rechtsprechung einen Riegel 
vor, das Reichsgericht machte den Zechenverband haftpflichtig.

Die gu te  K onjunktur hilft beträchtlich zur M ilderung der 
P rax is der Arbeitgeber-Arbeitsnachweise. Je tz t  tre ten  die Gewerk
schaften fiir den paritätischen Arbeitsnachweis ein. In  den Jahren 
1902/1903 fanden 50 bis 60 A ussperrungen gegen 20 000 bis 
25 000 A rbeiter s ta tt , in den Jahren  1910 bis 1911 600 bis 
700 A ussperrungen gegen 150 000 bis 200 000 Arbeiter.

Die Prozentualaussperrung is t die A ntw ort auf einen Teil
streik, um die Gewerkschaftskasse zu schwächen; zunächst w er
den 30 bis 3 5 %  ausgesperrt, wenn dies nicht hilft, bis 60% , 
schließlich t r i t t  sogar Totalaussporrung ein. Selten aber sind 
die U nternehm er so einig, daß sie dieses Program m  durchführen 
können. Sie sehen im Nachbar doch immer den Konkurrenten. 
Kom m erzienrat Munck schlug andere Formen der A ussperrung 
vor, dam it die Gewerkschaften sich n icht auf bestimmte 
L eistungen vorher einriehten können. Nach der „A bc“-Aus- 
sperrung sollten z. B. alle A rbeiter, deren Namen m it F, G, H 
anfangen, zuerst entlassen werden. Nach der A ltersklassen
aussperrung sollten die unverheirateten jüngeren A rbeiter oder 
die älteren Fam ilienväter stufenweise ausgesperrt werden. Der 
Zweck der A ussperrungen is t auch, die Gewerkschaften vom 
Streiken abzuschrecken. Im Jah re  1910 gab es 156000 Streikende 
m it insgesam t 4 000 000 ausfallenden A rbeitstagen, dagegen 
1 000 000 A usgesperrte m it einem V erluste von 13%  Millionen 
A rbeitstagen. Im Jah re  1911 waren die Zahlen nicht so hoch.

Die Aussperrungen schädigen die Industrie  ebenso wio die 
S treiks und führen doch n icht sicher zum Ziele. Nur ein 
Fünftel der S treiks hatte  Erfolg, etwa ein D ritte l bis zwei 
Fünftel hatten  teilweisen Erfolg, etwa zwei Fünftel bis zur 
H älfte hatten  keinen Erfolg.

W ährend der Gewinn also ungewiß war, empfinden beide 
P arteien  die Nachteile des Kampfes; infolgedessen werden 
Kämpfe bis zum „W eißbluten“ immer seltener. J e tz t  werden 
Kompromisse meist ohne Kampf bevorzugt, beide Parte ien  rechnen 
und feilschen, ein langweiliges Bild für das große Publikum , 
da dram atische Szenen fehlen. Die große P resse erfährt nichts 
hiervon. Auch die amtliche S ta tistik  bucht es nicht. Nur die 
gewerkschaftliche S ta tistik  nim m t sich in dankensw erter Weise 
dieser „trockenen“ Lohnbewegungen an. Dabei sind die Erfolge 
weit größer als bei den Streiks.

Im Jah re  1911 fanden etwa 2900 Stroiks und etwa 6750 
trockne Lohnbewegungen s ta tt . Bei ersteren waren 325 000 
A rbeiter, bei letzteren mehr als %  Millionen A rbeiter in te 
ressiert. L etzte re kosteten keinen Pfennig S tre ikun ter
stützung, sondern nur geringe Ausgaben für die Reisen und 
Tagegelder der U nterhändler, und brachten für die W oche 
800 000 M. M ehrverdienst und einen Gewinn von 500 000 F re i
stunden ebenfalls für die Woche.

Eine V erm ittlung durch Außenstehende findet hierbei selten 
s ta tt , die Parteien  vereinbaren selbst ihre Tarifverträge auf längere 
Zeit. J e tz t  s teh t fast die H älfte der gewerkschaftlich organi
sierten A rbeiter un ter solchen Friedensverträgen. Es bestehen 
etwa 8 —10 000 T arifverträge für 1%  bis 2 Millionen A rbeiter.

Das Recht dor Tarifverträge liegt ebenso wie das ganze 
A rbeitsrecht noch im argen. Im m er wird noch versucht, durch 
mechanische M ittel die kollektive Interossenauseinandersetzuug 
oinzuschränken; es besteht sozusagen ein negatives K oalitions
recht, denn beide Parte ien  sind zivilrechtlich und strafrechtlich  
schlechter geste llt als andere Vereine. Jedes M itglied kann 
jederzeit austro ten , und ein Zwang zum Verbleiben in  der 
O rganisation w ird scharf bedroht. W ährend diese Bestim m ung aber 
gegen die A rbeitgeber bisher nu r fünfmal strafrechtlich angewendet 
wurde, wird sie täglich gegen die A rbeiterverbände angewendet.

N icht konsequent ist, daß der O rganisationszw ang an 
anderer Stelle g e s ta tte t ist, die K artelle werden nach all
gemeinem Rechte behandelt und können diejenigen, welche sich 
einmal angeschlossen haben, auch zwingen, für die D auer des 
V ortrags auszuhalton. D er Schutz der A rbeitsw illigen dagegen 
soll noch verstä rk t werden.

Das Geschrei über Terrorism us is t teils nutzlos, teils gegen
standslos. Der Terrorism us is t nu r zu lindern durch bessere 
Erziehung; hierfür muß die A u to ritä t der Gewerkschaftsführer 
ges tä rk t werden. Gegenstandslos is t  auch die Besorgnis, daß 
durch die durchschnittlichen Streiks die deutsche V olksw irtschaft 
erschü tte rt werden könne. Jedes J a h r  gehen verloren durch 
Streik  und A ussperrung 8 000 000 A rbeitstage, durch unver
schuldete A rbeitslosigkeit aber 20—30 000 000, durch K rank
heiten 100 000 000. In Industrie  und Handel und T ränsport
gewerbe werden aber jährlich  geleistet 2 800 000 000 A rbeits
tage. Die Lohnkämpfe erfordern also nur Vstyo und sind für 
die V olksw irtschaft als Ganzes ungefährlich.

N ur für eine Gruppe is t kein S treik  zulässig, das sind die 
gemeinnötigen Versorgungsgewerbe. Transportgewerbe, Eisen
bahn, W asser- und L icht-, Kohle- und M ilch-Versorgung und 
ärztliche Behandlung dürfen n icht zum Zwecke des Lobnkampfs 
aussetzen. Dieses kann aber n icht mechanisch durch V erbot ver
w ehrt werden, sondern eine organische V erbesserung der A rbeits
bedingungen dieser Gewerbe un ter M itw irkung der A rbeiter is t 
anzustreben, eine A rt Beam tenverhältnis is t  zu gewähren, gleich
zeitig aber sind auch Ausschüsse zu begünstigen, die als M und
stücke der A rbeiterm assen gegenüber den Behörden dienen.

In England wird je tz t  bei der Kohlenindustrio die V er
besserung der Lohnbedingungen durch Gesetz geregelt.

Auch in D eutschland sind A nsätze zur öffentlich-rechtlichen 
Ordnung der A rbeitsbedingungen in der K ohlenindustrie vor
handen, z. B. in der Berggesetznovelle.

Die „barbarische M ethode“ der offenen Lohnkäm pfe kann 
schließlich nur durch Sozialisierung des A rbeitsrechts einge
schränkt werden, d. h. durch eine Reform des Rechts im A rbeits
vorkehr, das die In teressen der arbeitenden Persönlichkeit höher 
w erte t als die Gewinn- und Sachgüterschutzinteressen unbeseelter 
K apitalstitel. Die höhere Bew ertung der Persönlichkeit allein 
verspricht Abhilfe.

N a c h t r a g
können. D er D urchsch nitt muß sich  m it noch n icht ganz 300 A rbeitern und A ngestellten  begnügen. D ie M ontanindustrie erzeugte im A nfang des neunzehnten Jahrhunderts nur für 2 000 000 M. W erte, a lso  noch n icht ganz '/5 P rozent unserer  heutigen deutschen M ontanproduktion. Daß die S tatistik en  der Jahre 1SS2,1895 und 1907 den Berechnungen zugrunde g e le g t  sind, sei nebenbei erwähnt. Im letzteren Jahre  
wurden 1SJ 000 M ittelbetriebe gezäh lt, die 29000 Großbetriebe derselben Z eit verfügten  über 600 000 PS. und lOOOOOOKw. oder rund 217 P S. und 30 K\v. für den Betrieb.

D er erste  Teil des B erichtes über den vorstehenden V ortrag  p assierte  die W alzen, ehe die D urchsicht.der Falm enabzüge beendet war. So kam es, daß einige  w en iger  erw ünschte W endungen und Zahlenangaben durchschlüpften, von denen w en igsten s die letzteren  berichtigt werden mögen.Daß w ir von der Zeit, wo 4 0 ODO M illionen D eutsche in Städten leben, noch recht w eit entfernt sind, bedarf kaum der Erwähnung. Auch so w eit sind w ir jetz t  noch nicht, daß A ktienbetriebe m it 300000 A ngeste llten  a ls  typ isch  h in g este llt  werden

Können die in den heutigen großstädtischen Wohnverhältnissen liegenden Mängel und Schäden behoben werden?
W e t t b e w e r b a r b e i t  um den  S t r a u c h p r e i s  1911 des  A.V. B. vom Baurat Albert Weiß in Charlottenburg

(F ortsetzu n g aus Nr. 43 S eite  272)
2. D ie Ueberlassung von Boden In Erbpacht

Um die einmaligen Ausgaben für die Baustelle beim Haus- bauten G rundstücken zu beseitigen, is t  aus der römischen
bau zu sparen, und um Auswüchse der Spekulation m it be- Superfizies —  das vererbliche und veräußerliche dingliche
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Recht an einem auf fremden, an sich nicht veräußerlichem 
Grund und Boden stehenden Gebäude gegen einen Bodenzins — , 
dem alten deutschen E rbbaurecht — Verleihung einer B austelle 
gegen festen Z in s , ohne oder nur selten m it zeitlicher Be
schränkung, die sich m it der Zeit zu freiem Eigentum  ent
wickelte oder abgelöst wurde — und der englischen Lease — 
U eberlassung des G rundstücks und der N utzung auf zeit
lich beschränkte D auer, die N utzung wird dann nach A b
lauf in gleicher Weise weiter vergeben — in den §§ 1012 
bis 1017 des B.G.B. ein neues E rbbaurecht ausgebildot 
worden. *)

Es handelt sieh dabei um das vererbliche und veräußer
liche Recht auf oder un ter der Oberfläche eines fremden 
G rundstücks ein Gebäude zu haben. Der Grundeigentüm er wird 
ge trenn t vom H ausbesitzer; der erstero behält zwar das E igen
tum  an der Bodenfläche, dioso wird aber für die D auer des 
E rbbaurechts gewisserm aßen außerhalb des V erkehrs und 
außerhalb der W ertbew egung gesetzt. Der E rbbauberechtigte 
h a t während dieser Z eit die volle A usnutzung des G rund
stücks, er kann auf demselben Gebäude errichten, diese Ge
bäude hypothekarisch belasten , verkaufen oder vererben. 
Nach Ablauf des vereinbarten Zeitraum s erlischt das E rbbau
rech t und das errichtete Gebäude fällt, gegen oder ohne E n t
schädigung dom G rundeigentüm er zu.

Das E rbbaurecht h a t in den Bodenreformern ganz be
sonders eifrige Fürsprecher gefunden, diese erblicken in dem 
In s titu t ein M ittol, um die s te ts  steigende Bodenrente der 
A llgem einheit zu erhalten. —  D er Erfolg, der im V erlauf des 
letzten Jah rzehn ts aber erzielt w urde, is t im V erhältnis zu 
den ganzen M ißständen im W ohnungswesen ein äußerst ge
ringer. U. A. wurden auf Staatsgelände, welches in Dahlem 
in E rbpacht abgegeben werden sollte, im E ta t 1911 für 1910, bei 
54 Verkäufen m it 138422 qm, nur e in e  e in z ig e  Verleihung 
in Erbpacht m it 600 qm gemeldet. In  der mehrfach genannten 
A rbeit des Kaiserlichen S tatistischen Amts**) worden außerdem 
noch E rbbauverträge des Reichs, aber ohne Umfangangabe, in 
Dresden. Danzig und am Nordostseekanal genannt. 20 Städte 
haben E rbbauverträge geschlossen, von welchen nur sechs — 
F ran k fu rt a. M., Aachen, Essen, Leipzig, Ulm und Mannheim — 
auf die m inderbem ittelten Klassen entfallen. Nach den Teil
zahlen, die in der Bearbeitung gegeben sind, kann es sich hier 
insgesam t um höchstens 1400—1500 W ohnungen handeln, 
wovon der größere Teil wieder aut Gesellschaftshäuser — 
M aSsenquartiero — entfällt; u. a in F ran kfu rt a. M. 72 H äuser 
m it 911 W ohnungen.

E berstad t schreibt hinsichtlich des geringen E rfo lgs: ***) 
„Die Schwierigkeiten, die der erw eiterten Anwendung des E rb
baurechts in Deutschland zurzeit ontgegenstehen, sind in zwei 
R ichtungen zu suchen, einmal in der U nvollständigkeit der 
gesetzlichen Bestim m ungen über das E rbbaurecht, dessen spätere 
w irtschaftliche B edeutung bei der A usarbeitung des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs nicht vorausgesehen wurde, alsdann in dem Mangel 
an R ealkreditinstitu ten , die für die Gewährung tilgbarer D ar
lehen auf geliehenem Boden eingerichtet sind !“

Die Geldgeber verlangen meistens der höheren Sicherheit 
wogen, insbesondere für den Fall des Erlöschens des E rbbau
rech ts , weil dann das gebaute H aus an den Grundeigentüm er 
fü llt, daß ihnen vom G rundbesitzer selbst auf dem Grund und 
Boden eine H ypothek eingeräum t wird. Um diesen m eist un
erfüllbaren Forderungen gerecht werden zu können, werden 
Gruppenbeleihungen f )  — eine A enderung der Bestimm ungen 
des BGB. u. a. vorgeschlagen.

W ir sind der Meinung, daß diese schwächliche Institu tion , 
die bei so sorgsam er zehnjähriger Pflege durch S taät, Kom
munen und Parte ien  so geringe L ebenskraft entw ickelt hat, 
auch durch w eiteres Experim entieren auf unsre gesamten 
W ohnungsverhältnisse keinerlei Einfluß ausüben wird und kann. 
D er Entschluß, ein Gebäude auf fremden Grund und Boden zu 
bauen, wird schon für einen gebildeten und in sicherer Position 
befindlichen Menschen, der sich über die K ostenfrage auf längere 
Z eit hinaus ein entsprechendes und in allen Teilen schlüssiges 
Bild machen kann, eine gewisse U eberwindung fordern. Bei 
den kleinen L euten kommen so viele, zum Teil auch g ar nicht 
unberechtigte E inw endungen, daß sich hier wohl selten jemand

*) V gl. E berstadt, Handbuch des W ohnungsw esens.**) W obnungsfürsorge in deutschen Städten .***) Handbuch des W ohnungsw esens, 
t )  V ergl. die D eutsche B au w elt vom  28. Dezem ber 1910.

finden wird, der eine gewisse Kapitalsumm e in ein f re m d e s  
G rundstück hineinstecken und auch noch sonstige Verpflich
tungen übernehmen wird. Jeder von diesen kleinen Leuten 
wird in  dem E rbbaurecht nur eine G rundstücksverw altung er
blicken, die lediglich für den G rundstücksbesitzer rentabel ist.

Bei dem von den Bodenreformern immer wieder vor
gebrachten Vergleich m it den ähnlichen E inrichtungen im 12. 
und 13. Jahrhundert, wird viel zu wenig m it positiven T a t
sachen gerechnet. Nach dem im A bschnitt I I  mehrfach ge
nannten W erk von P au l Voigt*) gab es noch im 16. Jah rh u nd ert 
in Berlin Gebäude im W ert von 72 M. heutiger W ährung. 
H eute würde nach unsren E rm ittlungen im A bschnitt I ein 
Kleinhaus m it drei Zimmern und Küche etwa 4000—5000 M. 
kosten. Nach einer von Professor Dr. v. Schmoller gegebenen 
Tabelle war die K aufkraft des Geldes in Frankreich im 16. J a h r 
hundert 3— 5 mal so groß, als 1890. Nehmen wir für D eutsch
land für das 12. und 13. Jah rhundert selbst das Doppelte an, 
dann würden w ir hier immer noch 720 M. m it 4 —5000 M. 
zu vergleichen haben. Daß es ein wesentlicher U nterschied ist, 
ob man 720 M. oder 4 —5000 M. in ein fremdes G rundstück 
steckt, bedarf wTohl keiner weiteren E rörterung.

Einen erheblichen Einfluß spielt dabei auch die Frage, 
ob etwas, und welche B eträge für dio Gebäude nach Ablauf 
der Pachtzeit von dem G rundbesitzer bezahlt werden müssen, 
und endlich die F rage , in welchem baulichen Zustand die 
Gebäude erhalten und übergeben werden müssen. Bei all den 
hierüber gelesenen Erörterungen haben wir überall den Hinweis 
verm ißt, daß der Innenausbau der heute entstehenden Häuser, 
selbst bei g u te r Behandlung, kaum eine höhere Lebensdauer 
als 6 0 —80 Jah re  hat. Bis dahin sind Oefen, Fußböden, 
Treppen, F enster und Türen derartig  abgenutzt, daß sie einer 
sehr kostspieligen, durchgreifenden Ausbesserung, ja  völligen 
Erneuerung bedürfen. W ie will man den Erbbauberechtigten 
zwingen, dann kurz vor A blauf des V ertrags bedeutende Auf
wendungen zu machen?

In 60—80 Jahren  wird wahrscheinlich das W ohnbedürfnis 
auch ein ganz anderes sein. W ird sich dann der Umbau über
haupt lohnen und wird er sich w irtschaftlich vertreten  lassen? 
W erden da n icht die gleichen verfallenen B austellen zum Vor
schein kommen, wie im M ittelalter, oder rechnet man je tz t 
schon m it der Gewißheit, daß aus der E rbpacht m it der Zeit 
ein dauernder Besitz wird, weshalb aber dann je tz t  erst diese 
formellen Schwierigkeiten? Diese unsre Bedenken werden in 
England auf S chritt und T r itt  bestä tig t. Bei den im schlechten 
baulichen Zustand befindlichen W ohnquartieren, die beim Fehlen 
von Hof- und H intorwohnungen, von der S traße aus um so 
ungünstiger in Erscheinung treten  — dadurch werden von 
manchen B eurteilern die englischen W ohnverhältnisse in  i r r i g e r  
W e is e  allgemein als m inderw ertig bezeichnet — handelt es 
sich bei näherer U ntersuchung fast durchweg um „Leasehold
häuser“. Auch dort s träu b t man sich kurz vor Ablauf der 
Lease an den Baulichkeiten etwas zu tun. Da der Engländer 
w eiter eine tiefe Abneigung gegen obrigkeitliche Eingriffe hat 
und endlich ein Eingreifen gegen den abtretenden Leaseholder 
auch aus w irtschaftlichen Gründen kaum vertre tbar ist, so t r i t t  
naturgem äß der oft gerüg te  wenig g u te  äußerliche Zustand ein, 
der u. a. den G rafschaftsrat von London zu den bedeutenden 
und sehr kostspieligen Sanierungsarbeiten zwang, über die uns 
W alther Lehweß berich te t“ ). Bei Freeholdhäusern trifft man 
solche Zustände fast nirgends. —

W as soll bei uns aus den V ertragsverpflichtungen werden, 
die je tz t ohne B erücksichtigung all dieser Tatsachen geschlossen 
wurden? — W er sich diese V erhältnisse überlegt, wird, selbst 
wenn die Baukosten n icht so hoch sein würden, kaum geneigt 
sein, sich die Segnungen des so schön gedachten Erbbaurechts 
zu eigen zu machen.

Auch bei dem immer wieder auftretenden Hinweis auf die 
englische Bodenleihe wird außer den zuvor gestreiften  M iß
ständen noch vieles unberücksichtigt gelassen. Nach den E r
m ittlungen von Eberstadt***) is t  der Boden in den M ittelstädten  
und in den für die Kleinwohnungen hauptsächlich in B etrach t 
kommenden Außenbezirken und Vororten der G roßstädte all
gemein als „Freehold“ zu haben. N ur in den Innenstädten 
herrsch t die Form  der „Leasehold“ vor. W ir haben es somit

*) Grundrente und W ohnungsfrage.
*•) E nglische A rbelterw ohnstatten . Z eitschrift für B auw esen  1901.***) D ie städ tisch e Bodenparzellierung in England und ihre V erg leichung m it deutschen E inrichtungen 1908.
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in England nicht durchweg, sondern nur z. T. m it den unsrem 
Erbbaurecht ähnlichen E inrichtungen zu tun. F ü r die E in
richtungen der „Leasehold“ sprechen dort aber ganz andre 
Gründe. In  England spielt der Bodenbesitz eine ganz andre 
Rolle als bei uns; an vielen Stellen würde der B esitzer den 
Boden auch selbst bei der höchsten Bezahlung n ich t aus der 
Hand geben, deshalb ist die Form  der „Leasohold“ gew ählt 
worden. D a hierbei keinerlei Bodenwucher getrieben wurde, so 
ha t sich die E inrichtung mehr und m ehr eingebürgert, z. T. 
auch dort, wo „Freehold“ zu haben war.

Bei uns is t  dagegen fast jeder Boden bei entsprechender 
Bezahlung zu haben, deshalb werden sich die in England zu
nächst u n ter Zwang entwickelten V erhältnisse bei uns wohl 
kaum aus freien Stücken einbürgern, dies um so weniger, als 
durch die im A bsatz 1 dieses A bschnitts geschilderten Maß
nahmen der S tad t Ulm in einer der deutschen E igenart viel 
mehr entsprechenden Form  alles erreicht werden kann, was hier 
bei der E rbpacht angestreb t wird. W ir folgen hier wieder den 
A usführungen des Oberbürgerm eisters v. W agner*), der schreibt: 
„W ird aber dem A rbeiter kein E igentum srecht gew ährt, be
findet er sich vielm ehr gegenüber dem erbbauberechtigten Ka- j  
pitalisten  oder genossenschaftlichen Verband n u r in dem Ver- j  
hältn is eines M ieters, so fallen alle diejenigen sozialen Er- | 
rungenschaften weg, welche aus dem Eigenheim erwachsen; 
anderseits tre ten , wenn vollends, wie in H alle a. S., W ohn
gebäude, welche bis zu 12 W ohnungen enthalten, zugelassen 
sind, alle die Schattenseiten in Erscheinung, welche schon 
geschildert wurden. W ird  weiterhin in B etrach t gezogen, daß 
bei dem Vorgehen von Leipzig, F ran kfu rt a. M. und Halle dem 
Erbbauberechtigten die Festsetzung der Mietpreise überlassen 
bleibt und auch gegen V erschlechterung der Gebäude ausreichende 
Garantien n icht gegeben sind, so besteht für uns kein Zweifel, 
daß das in Ulm neuerdings eingeführte Verfahren vor den bis 
je tz t aufgetauchten e r b b a u r e c h t l i e h e n  G e b i ld e n  w e i ta u s  
d en  V o rz u g  v e r d ie n t .

rente, insoweit sie durch die Gründung und das W achstum  der 
S täd te  geste igert wird, der Allgem einheit zufließen. Der Grund 
und Boden wird n icht Eigentum  der Ansiedler, sondern bleibt 
Besitz der Genossenschaft. Die A nlage der S tad t soll, wie der 
Name sagt, den Charakter einer in Gartenpflanzungen hinein
gebauten städtischen Siedlung tragen. Dem Landbau und 
G artenbau bleibt ein erheblicher Teil des Bodens Vorbehalten. 
Die G ew erbetätigkeit is t  keineswegs ausgeschlossen, wird jedoch 
in besondere hierfür geeignete Bezirke verwiesen. Um die Zu- 

I sam m endrängung der Menschen zu vermeiden und die W eit
räum igkeit der Bebauung dauernd zu erhalten, soll die G arten
stad t planmäßig für die Aufnahme einer bestim m ten Anzahl 
von Bewohnern angelegt, also in ihrer Größe begrenzt werden. 
I s t  die verfügbare Fläche ausgebaut, so w ird eine neue G arten
s ta d t gegründet. (F ortsetzu n g folgt)

3. D ie Anlage von Gartenstädten und die Verbesserung und Ver
b illigu n g  der V erkehrswege dorthin

Als G artenstad t wird nach Eberstadt**) eino Form der 
Siedlung bezeichnet, die die Vorzüge des städtischen Zusammen- j  
wohnens und der hieraus entspringenden gesellschaftlichen und 1 
geschäftlichen Vorteile m it einer dem Landlebon angenäherten j 
W ohnweise vereinigen will. Zugleich soll die städtische Grund- I
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